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§ 13b Tir KAG Pflegedienst
 Tir KAG - Krankenanstaltengesetz - Tir KAG, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.01.2026

(1) Für jede bettenführende Krankenanstalt ist ein geeigneter Angehöriger des gehobenen Dienstes für Gesundheits-

und Krankenp2ege als verantwortlicher Leiter des P2egedienstes zu bestellen. Zur Vertretung des verantwortlichen

Leiters ist ein geeigneter Angehöriger des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenp2ege als Stellvertreter

zu bestellen. Der Leiter des Pflegedienstes führt die Bezeichnung „Pflegedirektor“.

(2) In Krankenanstalten mit mehr als 100 Betten ist die verantwortliche Leitung des P2egedienstes hauptberu2ich

auszuüben.

(3) Erfolgt die Beschäftigung von Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenp2ege und von

Angehörigen der P2egehilfe im Weg der Arbeitskräfteüberlassung nach dem Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, so ist

das im § 35 Abs. 2 Z 1 und im § 90 Abs. 2 Z 1 des Gesundheits- und Krankenp2egegesetzes festgelegte Verhältnis pro

Abteilung oder sonstiger Organisationseinheit einzuhalten.
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